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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6996 /J des 

Abgeordneten Peter Wurm wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Derzeit ist nicht abschätzbar, ob bzw. in welcher Höhe Folgekosten für VerbraucherInnen 

entstehen werden.  

Der VW Konzern hat die (kostenfreie) Nachrüstung zugesagt und sich verpflichtet, mögliche 

Steuernachzahlungen zu übernehmen. Auf Wunsch soll auch eine angemessene 

Ersatzmobilität kostenfrei angeboten werden (siehe 

http://www.oeamtc.at/portal/informationen-zum-vw-abgas-skandal-bezueglich-

stickstoffoxide-nox+2500+1636997). 

 

Daneben könnten weitere Nachteile auftreten, wie insbesondere, die Senkung der Motor-

leistung, die Erhöhung des Kraftstoffverbrauches und damit einhergehend ein geringerer 

Wiederverkaufswert. Dazu gibt es seitens VW bislang keine Zusagen.  

Zu den Fragen 3 bis 5: 

Vorauszuschicken ist, dass die Rechtslage in Deutschland weitgehend vergleichbar jener in 

Österreich scheint. Dies unter Zugrundelegung des Rechtsgutachtens des vzbv (Schwestern-

verband des VKI).  
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Ungeachtet dessen halte ich die Beauftragung eines Rechtsgutachtens – zumindest nach 

derzeitigem Stand – nicht für erforderlich.  

Die Probleme liegen mE vor allem in der Rechtsdurchsetzung. 

Dies betrifft zum einen Gewährleistungsansprüche gegenüber Händlern, die idR innerhalb 

der Gewährleistungsfrist von 2 Jahren verjähren. Auch eine Irrtumsanfechtung wäre argu-

mentierbar (Frist 3 Jahre ab Vertragsabschluss). 

Gegenüber dem Hersteller VW kann auf eine freiwillige, vertragliche Garantie zurückgegrif-

fen werden, sofern diese noch aufrecht ist und die Art des Ersatzes abdeckt.  

Außervertraglicher Schadenersatz für Vermögensschäden kann ebenfalls bei Vorliegen der 

allgemeinen Voraussetzungen des Schadenersatzes releviert werden. Es ist Aufgabe der or-

dentlichen Gerichtsbarkeit im Einzelfall zu klären. Der Judikatur kann hier nicht vorgegriffen 

werden.  

Zu Frage 6: 

Kostenersatzansprüche gegenüber den Händlern sollten VerbraucherInnen jedenfalls stellen. 

Zielführenderweise sollte auf einen außergerichtlichen Verjährungsverzicht hingewirkt wer-

den. 

Für Ansprüche gegenüber VW hat der VKI eine Sammelaktion gestartet. Ziel dieser kostenlo-

sen Aktion ist die Herbeiführung eines Vergleiches mit dem Konzern.  

Zu Frage 7: 

Wie bereits erwähnt, ist die vor allem die Rechtsdurchsetzung Kernpunkt des Problems. 

Gerade im konkreten Zusammenhang sehe ich legistischen Handlungsbedarf, auf den mein 

Ressort seit vielen Jahren hinweist: 

Zum einen bedarf es der Etablierung einer echten Gruppenklage, damit Geschädigte gemein-

sam ihre Rechte durchsetzen können. Die Zuständigkeit dafür liegt beim Justizministerium. 

Zum anderen ist bei verdeckten Mängeln – wie bei Rechtsmängeln auch – der Beginn der 

Gewährleistungsfrist mit Erkennbarkeit anzusetzen. Dies erfordert eine Änderung des Ge-

währleistungsrechts. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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